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Problem: 

Ziel: 

Inhal t: 

V o r  b 1 a t t 
------------ ,_._._----------------

Das Energielenkungsgesetz 1982 läuft wie die 

übrigen sogenannten Wirtschaftsgesetze am 

30. Juni 1984 aus. 

Weitergeltung des Energielenkungsgesetzes 1982, 

Verbesserung des Kriseninstrumentariums. 

Verlängerung der Geltungsdauer des Energielen

kungsgesetzes 1982; KlarsteIlung, daß Maßnahmen 

des Bundeslastverteilers bzw. der Landeslastver

teiler formlos verfUgt werden können; Verankerung 

der Stellvertretung des Bundeslastverteilers und 

der Landeslastverteiler; Verordnungse��chtigung 

zur Festlegung der Betriebsweise und von Emissions

grenzwerten im �risenfall; Schaffung einer gesetz

lichen Basis fHr die Ubermittlung automationsunter

stützt verarbeiteter, personenbezogener Daten für 

Zwecke der Verteilung von Energieträgern. 

Alternative: keine 

Kosten: keine 
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E r 1 ä u t e r u n g e n  
--------------------------------------------------

Allgemeiner Teil 

Das Energielenkungsgesetz 1982 gibt die Möglichkeit, fUr 

die wichtigsten Energieträger und Elektrizität im Falle 

einer drohenden oder bestehenden Versorgungskrise Lenkungs

maßnahmen zu ergreifen. Die Verlängerung der Geltungsdauer 

des Energielenkungsgesetzes soll zum Anlaß genommen werden, 

dro gegenwärtig für die Bewältigung von Krisen zur Verfügung 

stehende Instrumentarium weiter zu verfeinern, um durch eine 

entsprechende ge-setzliche Basis den mit der DurchfUhrung von 

Lenkungsmaßnahmen im Krisenfall betrauten Organen eine noch 

effektivere Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Die Verfassungsbestimmung wird inhaltlich nicht geändert; 

sie sieht die Verlängerung des Sonderkompetenztatbestandes 

um weitere zwei Jahre vor. 

Zu Art. 11 Z. 1: 

Durch diese Bestimmung soll für !wecke der Verteilung von Ener

gieträger eine gesetzliche Basis im Sinne der §§ 18 Abs. 2 bzw. 

22 Abs. 3 Z. 1 DSG, BGBl. Nr. 565/1978, fUr die zulässige Uber

mittlung personenbezogener Daten, die im privaten Bereich von 

Rechtsträgern automatisationsunterstUtzt verarbeitet werden, 

an die mit der DurchfUhrung von Lenkungsmaßnahmen betrauten 

Organe geschaffen werden. Gedacht ist vor allem an die Über

mi ttlung von Namens- und Adresseniateien, .urch je •• Rechts

träcer ait denen diesbezUcliche Verträ,e ,eschlossen wurten • 

. /2 
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Für den öffentlichen Bereich err;i bt sich die Zulässigkei t 

der Übermittlung automatis ationsunterstutzt verarbeiteter 

personenbezogener Daten uereits aus § 7 Abs. 2 DSG. 

Zu Art. 11. Z. 2 und 5: 

Diese Bestimmungen sollen es errnöelichen J Elektrizit3.tser

zeugungsanlagen, die auf Grund ihrer E missi onsrate im Regel

fall nicht mehr zur ElektrizitQtserzeugung herangezogen wer

den (stehende Heserve) unter bestimmten Voraussetzungen wie

der in Betrieb zu nehmen. Darü berhinaus wird mit dieser Be-

stimmung für den Bereich des Elektrizitätswesens eine ge-

setzliche Basis geschaffen, di e , im Einklang mit Art. 3 der 

Vereinbarung über den höchstz ulässigen Schwefelgehalt im Heiz

öl, BGE1.Nr. 292/1983, im Fall einer Versorgungskrise Abwei

chungen von den allgemeinen Hegelungen Uber den höchstzuläs

sigen Anteil an Schadstoffen in Brennstoffen ermöglicht. Ge

mäß § 2 Abs. 1 ,  '1. Satz, Energielenkungsgesetz 1982 können 

diese Ausnahmeregelungen nur jeweils für die Dauer von 6 Mona

ten erlassen werden. 

Durch die Verwendung des Begriffes "Regelungen" soll zum Aus

druck gebracht werden, daß diese Verordnungen zur Folge haben, 

daß sowohl entgegenstehende generelle Rechtsvorschriften als 

auch individuelle Rechtsakte ( Bescheide) fUr die Dauer der Len

kungsmaßnahmen nicht anzuwenden sind. Die Verwendung des Aus

druckes IInicht anzuwenden" stellt klar, daß den der Verordnung 

entgegenstehende Regelungen nicht derogiert wird, sondern diese 

lediglich fUr die Geltungsdauer der gemäß § 10 Z. 4 Energielen

kungsgesetz erlassenen Verordnungen nicht anzuwenden sind • 

. /3 
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Zu Art. 11. Z. 3: 

Die Ergänzung des § 11 hat die Regelung der Vertretung des 

Bundeslastverteilers im Verhinderungsfall zum Gegenstand. 

Durch dieee Besti .. un, soll de. vo. Buaäeslastverteiler vor

,ebrachten Wunsch Rechnua, ,etra,en wer ••• , die Beatellun, von 

mindestens drei Stellvertretern gesetzlich vorzusehen. Eben

so wie der Bundeslastverteiler, werden auch die Stellvertre

ter vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie be

stellt und abberufen. 

Zu Art. 11. Z. 4, 8, 10 und 13 : 

Durch die in diesen Bestimmungen enthaltenen Änderungen soll 

klargestellt werden, daß die dem Bundeslastverteiler bzw. 

den Lan_eslastverteilern zustenenaen Betucn1 sse zur Setzua, 
von Maßnahaen foralos aus,eUbt wer •• n können. Ge,e. die i. Rah

men dieser Befugnisse getroffenen Maßnahmen ist gemäß Art. 

131a bzw. 144 B-VG Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

bzw. Verfassungsgerichtshof möglich. 

Zu Art. 11. Z. 6: 

Im neu eingefügten Abs. 2 des § 11 wird die Vertretung der 

Landeslastverteiler gesetzlich geregelt. Ebenso wie der Lan

deslastverteiler sind auch dessen Stellvertreter vom Landes

hauptmann zu bestellen bzw. abzuberufen. 

Zu Art. 11. Z. 11 und 12 : 

Die Mitgliederzahl des Lastverteilungsbeirates und der Bei

räte zur Beratung der Landeslastverteiler wird jeweils um 

einen Stellvertreter des B undeslastverteilers bzw. der Lan

deslastverteiler erweitert. 

./4 
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Zu Art. 11 Z. 15: 

Die i:�nderung des § 3L� br:vrirkt die Verlängerung des Energie

lenkungsgesetzes 1982 um weitere zwei Jahre. 
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.::c: n t w u r f 

Bundese;esetz vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , mit dem das 

Enerr;ielenkun[';sccsctz 198:' c;e'indert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(VerfassunGsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in den 

Art. 11 und 111 des Energielenkungsgesetzes 1982, BGBl.Nr. 545 

in der Fassung der Art. 1 1  und 111 des vorliegenden Bundesge

setzes enthalten sind, sowie die Vollziehune dieser Vorschrif

ten sind für die Zeit von Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesge

setzes bis 30. Juni 1986 auch in den Belangen Bundessache hin

si chtlich derer das Bundes- Verfassun,s,esetz ln der Faasun, von 

1929 etwas anderes vorsieht. Die im Art. 11 geregelten Angele

geruleiten können - unbeschadet der Stellung des Landeshaupt

mannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 9 von 

Einrichtungen der gesetzlichen Interessensvertretungen im über

tragenen Wirkungsbereich und nach Maßgabe des § 15 von Landes

lastverteilern als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

Artikel 11 

Art. 11 des Energielenkungsgesetzes 1982, BGBl.Nr. 545 wird 

wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 ist folgender § 2a einzufügen: 

Il§ 2a. Soweit dies für Lenkungsmaßnalunen nach diesem Bundes-

gesetz erforderlich ist, haben auch Rechtsträger, die_nicht. 

den Bestimmungen der §§ 4 und 5 DSG, BGBI.Nr.565/1978 unter-

11ecen . uab.scba •• t w.lt.r' •••••• r Verpfllchtua,.. aach 

alese. Bundes,. setz , auf Grun. von Verträ,ea,auto •• tl0 •• -

uaterstutzt verarbeltete persoDenbezo,ene Daten an äle 

ait 'er DurchfUhrunc von Lenkun,saaßnaDa •• betrauten 

Or"·i<».e zu Uberai tteln. 11 
.._._._- �- - ---

2. Im § 10 Z. 3 hat an die Stelle des Punktes nach dem Klammer

ausdruck ein Strichpunkt zu treten; folgende Z. 4 ist anzu

fUgen: 

. /2 
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"4. Die Festlegung der Betriebsweise sowie von höchstzul�ssigen 

Emissionsgrenzwerten für AnlaGen zur Erzeugung von elektrischer 

Energie." 

3 .  § 11 hat zu lauten: 

u§ 11 . Zur Durchführung der Lenkungsmaßnahmen gem. § 10 ist im 

Rahmen des Bundesministeriums fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

ein Bundeslastverteiler einzurichten, der Mitglied des Vor

standes oder Prokurist der Verbundgesellschaft (§ 5 des 2. Ver

staatlichungsgesetzes, BGBl.Nr. 81/1947) sein muß. Zur Vertre

tung des Bundeslastvert eilers sind durch den Bundesminister fUr 

Handel, Gewerbe und Industrie mindestens drei Stellvertreter zu 

bestellen, die den Bundeslastverteiler in der Reihenfolge ihrer 

Bezeichnung im Verhinderungsfall vertreten . Der. 1. Stellver

treter muß ebenfalls Mitglied des Vorstandes oder Prokurist 

der Verbundgesellschaft sein. Die weiteren Stellvertreter mUs

sen zumindest Handlungsbevollmächtigte der Verbundgesellschaft 

sein. " 

4. § 13 hat zu lauten: 

11§ 13.(1) Ver ordnungen gemäß § 10 Z. 2 haben vorzusehen, daß 

die Regelung der Abgabe der verfügbaren elektrischen Energie 

an die Verbraucher nach dem Grade der Dringlichkeit erfolgt. 

Insbesondere können Stromverbraucher ohne weiteres Veriahre� 

vorübergehend vom Strombezug ausgeschlossen oder im Strombe

zug beschränkt werden. Erforderlichenfalls können Stromver

braucher mit einem Honatsverbrauch von mehr als 100 000 kWh 

aus den Landesverbrauchskontingent ausgeschieden und ihr Be

zug einer gesonderten Regelung unterzogen werden. 

(2) Gegen Maßnahmen nach Abs . 1 1st kein ordentliches 

Rechtsmittel zulässi,g." 

./3 

55/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)8 von 31

www.parlament.gv.at



• .. 

5. Nach § 14 ist folgender § 14a einzufügen : 

II§ 14a. Verordnungen gern . § 10 Z. 4 sind im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

nur insoweit zu erlassen, als dies zur Sicherstellung der 

Versorgung mit elektrischer Energie erforderlich ist. Auf 

die Vermeidung von gefährlichen Belastungen fUr die Umwelt 

ist Bedacht zu nehmen. Entgegenstehende Regelungen sind fUr 

die Dauer der Geltung dieser Verordnunge. nicht anzuwenden . 

SchadenersatzansprUche nach anderen Bestimmungen bleiben 

durch die Erlassung dieser Verordnungen unberUhrt." 

6.  § 15 Abs . 2 und 3 haben zu lauten: 

11 (2) Zur Vertretung des Landeslastverteilers ist minde-

stens ein Stellvertreter zu bestellen, der zumindest Hand

lungsbevollmächtigter der jeweiligen Landesgesel�haft 

sein muß . Für die Bestellung und Abberufung ist Abs. 1 sinn

gemäß anzuwenden. 

(3) Dem Landeslastverteiler obliegt insbesondere 

1. die Verteilung des Landesverbrauchskontingentes (Abs. 4); 
2. die Regelung der Abgabe der verfUgearen elektrischen Ener

gie an die Verbraucher (Abs . 5)." 

7. Der bisherige Abs . 3 des § 15 erhält dieBezeichnung "4". 

8. § 15 Abs. 5 hat zu lauten: 

" (5) Die Regelung der Abgabe der verfügbaren elektri-

schen Energie an die Verbraucher hat nach dem Grade der 

Dringlichkeit zu erfolgen. Insbesondere können Stromver

braucher ohne weiteres Verfahren vorUbergehend vom Strombe

zug ausgeschlossen, oder im Strombezug beschränkt werden . 

Gegen diese Maßnahmen ist kein ordentliches Rechtsmittel 

zuljssi g. " ./4 
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9. Der bisherige Abs. 5 des § 1 5  erhält die Bezeichnung 116". 

10. Abs. 1 .es § 18 hat zu lauten: 

"(1) Die Recelun,en URQ Maßnahae. auf Grund der §§ 12 bis 17 

sowie die Re,elun, .er MshrverbraucA8,ebUaren (§ 16) ,elten 

als Bestaa.teil der all,e •• inen und besonderen Stro.ab,abe

bedincun,en und. der Stroalieferunlsverträ,e." 

11. § 21 Abs. 2 z. 3 hat zu lauten: 
113. der Bundeslastverteiler und ein Stellvertreter;" 

12. Im § 26 Abs. 1 z. 3 hat an die Stelle des Punktes ein 

Stric�punkt zu treten; folgende z. 4 ist anzufügen: 

"4. ein Stellvertreter des Landeslastverteilers.n 

13. § 27 Abs. 1 Z. 2 hat zu 18.1 ten: 

"2. vorsätzlich oder &r0b fahrlässi, LeDkun, •• aßnaha •• ,e •• 
den §§ 13 und 15 nicht befol,t;" 

14. Die bisherige Z. 2 des § 27 Abs. 1 erhält die Bezeichnung "3" und hat zu lau1:en: 

"3. vorsätzlich die Durchführung von Geboten oder Verboten gemäß Z. 1 oder Maßnahmen gemäß Z. 2 erschwert 
oder unmöglich macht." 

15. I. § 34 tritt an .ie Stelle aes Datuas "30. Juni 1984" .a. Datu. "30. Juni 1986". 

./5 
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Artikel III 

Art. 111 des Energielenkungsgesetzes 1982 wird wie folgt 

geändert: 

1 .  Art. 111 Abs. 2 Z. 6 hat zu lauten: 

"6. hinsichtlich der §§ 1 0  Z. 4 und 14a der Bundesminister 

für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz;" 

2. Die bisherige·Z. 6 des Art. III Abs. 2 erhält die Bezeich

nung "7". 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bundesgesetzes ist 

die Bundesregierung betraut. Die Vollziehung des Art. 11 
dieses Bundesgesetzes richtet sich nach Art. 111 des 

Energielenkungsgesetzes 1982 in der Fassung des Art. 111 
des vorl�enden Bundesgesetzes. 
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Geltende Fassung 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, 
wie sie im vorliegenden Bundesgesetz enthalten 
sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften 
sind für die Zeit vom Wirksamkeitsbeginn dieses 
Bundesgesetzes bis 30. Juni 1984 auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
etwas anderes vorsieht. Die im Art. II geregelten 
Angelegenheiten können - unbeschadet der SteI
lung des Landeshauptmannes gemäß Art. 102 
Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des S 9 von Ein
richtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen 
im übertragenen Wirkungsbereich und nach Maß
gabe des § 15 von Landeslanverteilern als Bundes
behörden unmittelbar versehen werden. 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
===================== 

Ent'WUrf'text 

Artikel I 

(Verfassungsbestirnmung) 

Die Erlassth�g und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in den 

Art. 11 und 111 des Energielenkungsgesetzes 1982, BGBI.Nr. 545 
in der Fassung der Art. 11 und 111 des vorliegenden Bundesge

setzes enthalten sind, sowie die Vollziehune dieser Vorschrif

ten sind für die Zeit von Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesge

setzes bis 30. Juni 1986 auch in den Belangen Bundessache hin

sichtlich derer das Bundes- Verfassun,s,esetz in aer Fassun, von 

1929 etwas anderes vorsieht. Die im Art. 11 geregelten Angele

genheiten können - unbeschadet der Stellung des Landeshaupt

mannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 9 von 

Einrichtungen der gesetzlichen Interessensvertretungen im über

tragenen Wirkungsbereich und nach Maßgabe des § 15  von Landes

lastverteilern als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 
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Artikel 11 
1. Anwendung TOD Lenkungsmaßnahmen 

SI. (1) Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bun
desgesetz können 

1 .  zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 
Störung mit nicht wiedergutzumachendem 
Schaden für die Energieversorgung Öster
reichs oder zur Behebung einer bereits einge
tretenen Störung der Energieversorgung 
Österreichs, sofern diese Störung 
a) keine saisonale Verknappungserscheinung 

darstellt oder 

b) durch marktgerechte Maßnahmen nicht, 
nicht rechtzeitig oder nur mit unverhält
nismäßigen Mitteln abgewendet oder 
behoben werden kann oder 

2. soweit es zur Erfüllung der Verpflichtung zur 
Inkraftsetzung yon Notstandsmaßnahmen auf 
Grund yon Beschlüssen aus dem Übereinkom
men über ein Internationales Energiepro
gramm, BGBl. Nr. 317/1976, erforderlich ist, 

ergriffen werden. 

(2) Lenkungsmaßnahmen haben im Fall des 
Abs. 1 Z 1 die Deckung des lebensv.:ichtigen Bedar
fes an Energie einschließlich jenes für Zwecke der 
militärischen Landesverteidigung, die Aufrechter
haltung einer ungestörten Gütererzeugung und 
Leistungserstellung sowie die Versorgung der 
Bevölkerung und sonstiger BedarfSträger sicherzu
stellen, im Fall des Abs. 1 Z 2 die Erfüllung der 
Verpflichtungen auf Grund yon Beschlüssen aus 
dem Übereinkommen über ein Internationales 
Energieprogramm zu ermöglichen. 

(3) Lenkungsmaßnahmen können in ihrer 
Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung miteinan
der unabhängig davon ergriffen werden, ob eine in 
Abs. 1 Z 1 genannte Störung nur Teile des Bundes
gebietes oder nur bestimmte Zweige der Energie
versorgung betrifft. Trifft eine in Abs. 1 Z 1 
genannte Störung nur Teile des Bundesgebietes, 
können Lenkungsmaßnahmen auch auf Teile des 
Bundesgebietes beschränkt werden. 

• .. 
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.. (4) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur in einem 
solchen Ausmaß und für eine solche Dauer ergrif
fen werden, als es zur Abwendung oder zur Behe
bung der Störung oder zur Erfüllung der Verpflich
tungen auf Grund von Beschlüssen aus dem Über
einkommen über ein Internationales Energiepro
gramm unbedingt erforderlich ist. In die Unverletz
lichkeit des Eigentums und in die Freiheit der 
Erwerbstätigkeit darf nur eingegriffen werden, 
wenn die im Abs. 2 genannten Ziele nicht anders 
erreicht werden können. 

S 2. (1) Die Bundesregierung hat durch Verord
nung festzustellen, ob und welche Voraussetzun
gen des § 1 Abs. 1 gegeben sind. 

(2) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur für die 
Dauer von sechs Monaten ergriffen werden. Im 
Fall einer bereits eingetretenen Störung der Ener
gieversorgung ist eine \" erlängerung über die 
Dauer von sechs Monaten mit Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates möglich. Falls 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. I bereits vor 
Ablauf von sechs Monaten wegfallen, hat dies die 
Bundesregierung durch Verordnung festzuStellen. 

(3) Lenkungsmaßnahmen sind durch Verord
nung des Bundesministers fUr Handel, Gewerbe 
und Industrie vorzusehen. Solche Verordnungen 
haben jedenfalls getrennt für Lenkungsmaßnahmen 
fUr Energieträger und für Lenkungsmaßnahmen 
zur Sicherung der Elektrizitltsversorgung zu erge
hen. 

(4) Verordnungen nach den S§ 3 bis 1 9  dieses 
Bundesgesetzes sind im ,,Amtsblau zur Wiener Zei
tung" kundzumachen und treten mit ihrer Kund
machung in Kraft, sofern nicht ein spliterer Zeit
punkt fUr das Inkrafttreten bestimmt wird. Ist eine 
Kundmachung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
nicht oder nicht zeitgerecht möglich, ist die Ver
ordnung in anderer geeigneter Weise - so insbe
sondere durch Rundfunk oder sonstige akustische 
Mittel oder Veröffentlichung in einer oder meh
reren Tageszeitungen - kundzumachen. 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat dem Nationalrat erstmals binnen 
drei Monaten nach dem Ergreifen von Lenkungs
maßnahmen, in der Folge in Abstlnden von zwei 
Monaten über die getroffenen lenkungsmaßnah
men zu berichten. 
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2. Lenkungsmaßnahmen für Enerpetriaer 
S 3. (1) Der Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie kann, wenn die V orausset
zungen des § 1 Abs. 1 zutreffen, nach den Bestim
mungen des § 1 Abs. 2 bis 4 durch Verordnung fol
gende Lenkungsm.ßnahmen für Energieträ.ger vor
sehen; 

1. Verfügungs-, Zugriffs- und Beschlagnahme
rechte für Energieträger (§ 4); 

2. Vorschriften über die Produktion, den Trans
port, die Lagerung, die Verteilung, die 
Abgabe, den Bezug, die Beschränkung der 
Einfuhren und die Verpflichtung zu Ausfuh
ren für Energieträger (§ 5 ); 

3. Beschränkungen des Verkehrs (§ 6); 
4. Meldepflichten (§ 7). 

(2) Energieträger, die Lenkungsmaßnahmen 
unterzogen werden können, sind; 

1. Erdöl und Erdölprodukte; 
2. sonstige flüssige Brenn- und Treibstoffe, aus

genommen betrieblich anfallende Abfallstoffe; 
3. feste fossile Brennstoffe; 
4. gasförmige Brennstoffe, ausgenommen das 

aus biogenen Abfallstoffen erzeugte Gas. 

(3) Energieträger, die zur Sicherstellung der 
öffentlichen Energieversorgung vorrätig gehalten 
werden und nicht zur Abgabe an Dritte bestimmt 
sind, bleiben diesem Zweck vorbehalten. 

(4) Die im Abs. 2 genannten Energieträger kön
nen Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bundesge
setz auch dann unterzogen werden, wenn sie als 
Rohstoff verwendet werden. 

§ 2a. Soweit dies für Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bundes- , 

gesetz erforderlich ist, haben auch Rechtsträger, die nicht. 

den Bestimmungen der §§ 4 und 5 DSG, BGB1.Nr.565/1978 unter
lie,en,URbeschaä.t w.it.r'ea .... r VerpflichtuD,ea nach 

�iese. Bundeseesetz/auf Grua. von Verträ,en autoaatioas

uaterstutzt verarbeitete personenbezocene Daten an die 

ait .er Durchführune von Lenkun,saaßnahaen betrauten 

Oreane
'

.u überai tteln. 
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(5) Energietrllger, die nicht zur Abgabe an Dritte 
bestimmt sind und für Zwecke der militlrischen 
Landesverteidigung vomtig gehalten werden oder 
die im Eigentum oder Besitz eines Letztverbrau
chers stehen und der Deckung seines peoonlichen 
Bedarfs oder des Bedarfs seiner Hausha1tsangehöri
gen dienen sowie Energietr1ger, die der Deckung 
des eigenen Betriebsbedarfes im Rahmen von Len
kungsmaßnahmen dienen, dürfen keinen Maßnah
men gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 unterzogen werden. 

S 4. Maßnahmen gemlß § 3 Abs. 1 Z 1 haben 
sich zunächst auf die nach anderen Rechtsvor
schriften gebildeten PflichUlotstandsreserven an 
Energietr:tgern zu beziehen. Wenn es sich als unab
dingbar erweist, können sie auch Transportmittel, 
Lagereinrichtungen und Verteilungseinrichtungen 
für Energietrager umfassen. 

S 5. (1) Verordnungen gemäß § 3 Abs.l Z 2 
können insbesondere vorsehen, daß Energietr1ger 
nur in zeitlich, örtlich oder mengenm�ig 
beschr:tnktem Umfang oder nur für vordringliche 
Versorgungszwecke oder zur Erfüllung völker
rechtlicher Verpflichtungen abgegeben, bezogen 
und verwendet werden dürfen. Die Verordnungen 
bedürfen, soweit sie den Transport von Energietr1-
gern betreffen, zu ihrer Erlassung des Einverneh
mens mit dem BundMIIliniSter für Verkehr. 

(2) Insbesondere kann die Aufbringung feSter 
fossiler Brennstoffe aus dem Ausland auf eine oder 
mehrere Unternehmungen beschr1tnkt werden und 
können Bestimmungen darüber getroffen werden, 
welchen sich aus der Zielsetzung dieses Bundesge
setzes ergebenden Voraussetzungen physische und 
juristische Personen entsprechen müssen, um in sol
che Unternehmungen aufgenommen zu werden. 
Ferner kann bestimmt werden, an wen, in welcher 
Art und in welchen Mengen solche Unternehmun
gen die genannten Brennstoffe abzugeben haben. 

(3) In solchen Verordnungen können auch 
Anweisungen an Besitzer von Transporteinrichtun
gen, Lagereinrichtungen und Verteilungseinrich
wngen für Energietrllger vorgesehen werden. 
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S 6. (1)  In Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 
kann verboten werden: 

1 .  das Benützen aller oder bestimmter Arten von 
Kraftfahrzeugen sowie Wasser- und Luftfahr
zeugen mit Maschinenantrieb, für bestimmte 
Zeiten, im ganzen Bundesgebiet oder in Tei
len des Bundesgebietes; 

2. das Überschreiten bestimmter Höchstge
schwindigkeiten für alle oder bestimmte Arten 
von Kraftfahrzeugen auf allen oder bestimm
ten Arten von Straßen sowie für alle oder 
bestimmte Arten von Wasserfahrzeugen mit 
Maschinenantrieb auf allen oder bestimmten 
Arten von Gewässern; 

3. die Verwendung der in Z t und 2 genannten 
Fahrzeuge für bestimmte Zwecke oder Veran
staltungen. 

(2) Soweit es ein erhebliches wirtSchaftliches, 
soziales, kulturelles oder sonstiges öffentliches 
Interesse erfordert, können in solchen Verordnun
gen Ausnahmen allgemein oder in einem bestimm
ten Umfang dauernd oder zeitweise zugelassen 
werden. 

(3) Auf Antrag können durch Bescheid Ausnah
men von den gemäß Abs. 1 Z 1 verordneten 
Beschränkungen im Einzelfall, auf Dauer oder auf 
bestimmte Zeit, für das ganze Bundesgebiet oder 
für bestimmte Gebiete bewilligt werden, wenn eine 
solche Ausnahme im besonderen Interesse der 
österreichischen VolkswirtSchaft gelegen ist oder 
wenn ein erhebliches wirtSchaftliches, berufliches 
oder soziales Interesse des Antragstellers vorliegt. 

(-4) In Verordnungen gemllß Abs. t kann auch 
bestimmt werden, in welcher Weise Fahrzeugpa
piere zu kennzeichnen sind oder eine sonstige 
Kennzeichnung vorzunehmen ist, um eine Überwa
chung der Einhaltung der Beschrlnkungen oder 
das Vorliegen einer nach Abs. 2 oder 3 in Betracht 
kommenden Ausnahme zu gewlhrleisten. Ebenso 
kann bestimmt werden, in welcher Weise die 
Gründe für die Bewilligung einer Ausnahme nach 
Abs. 3 glaubhaft zu machen sind. 

(5) Verordnungen gemäß den Abs. 1, 2 und -4 
bedürfen zu ihrer Erlassung des Einvernehmens mit 
den Bundesministern für Verkehr und für Landes
verteidigung und, soweit sie Verkehrsbeschränkun
gen vorsehen, von denen auch in der Land-, Forst
und ErnährungswirtSchaft verwendete Fahrzeuge 
betroffen sind, auch des Einvernehmens mit dem 
Bundesminister für Land- und ForstwirtSchaft. 

" 

55/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
17 von 31

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



, 
§ 7. (1) In Verordnungen gemäß § 3 Abs. I Z 4 

können Unternehmungen, die Energieträger erzeu
gen, bearbeiten, verarbeiten, verbrauchen, einla
gern, für sich oder andere verwahren oder damit 
handeln, verpflichtet werden, Meldungen über die' 
Erzeugung, Bearbeitung und Verarbeitung, den 
Zu- und Abgang sowie den Lagerbestand zu festge
setzten Terminen zu erstatten sowie Auskünfte 
über Betriebsverhältnisse zu eneilen. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann die gemäß Abs. I zu eneiienden 
Meldungen und Auskünfte überprüfen. Hiezu kann 
er sich der Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung bedienen. Den Komrollorganen 1St 
jederzeit Zutritt zu den Betnebsstätten und Lager
räumen und die Einsichtnahme in gesch:ilt.liche 
Unterla�en über Energieträger zu gewähren. Die 
für die l;'berprüfung erforderlichen Auskünfte Sind 
ihnen zu erteilen. 

S 8. Für Vermögensnachteile, die durch Maß
nahmen auf Grund des § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 ent
standen sind. ist eine Entschädigung in Geld zu lei
Sten. Über die Entschädigung ist auf Antrag vom 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Bescheid abzusprechen. Dieser Bescheid ist 
innerhalb von acht Wochen nach AntragsteIlung zu 
erlassen. Innerhalb von drei Monaten nach Zustel
lung des Bescheides kann die Festsetzung einer 
Entschädigung durch das ordentliche Gericht bean
tragt werden. Zuständig ist das Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel der Antragsteller seinen Wohnsitz, 
sofern der Antragsteller eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes 
ist, diese ihren Sitz hat. Hat der Antragsteller kei
nen Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Inland, so 
ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel 
die Maßnahme gesetzt worden ist. Das Verfahren 
richtet sich nach den Bestimmungen über das 
gerichtliche Verfahren außer Streitsachen. wobei 
die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgeset
zes 1954, BGB/. Nr. 71, über die gerichtliche Fest
stellung der Entschädigung sinngemäß anzuwen
den sinc!. Mit dem Einlangen des Antrages beim 
Bezirksgericht tritt der nach dem zweiten Satz 
erlassene Bescheid außer Kraft. Wird der Antrag 
zurückgezogen, so tritt der Bescheid wieder im vol
len Umfange in Kraft. 
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S 9. Die Durchführung der gemlß § 3 erlassenen 
Verordnungen obliegt, sofern nicht der Bundesmi
niner für Handel, Gewerbe und Industrie betraut 
ist, den Behörden der allgemeinen staatlichen Ver
wa�tung und den Gemeinden im übenragenen 
Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von den ein
zelnen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den 
Verordnungen gemäß S 3 unter Bedachtnahme auf 
die Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, 
Kostenerspamis und Wirksamkeit der Durchfüh
rung festzulegen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann darüber hinaus Ein
richtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen 
im übenragenen Wirkungsbereich heranziehen, 
wenn dies zur rascheren Durchführung der Ver
ordnungen geeignet erscheint. 

3. Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung ckr Elektri
zitätsvenorgung 

§ 1C. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann, wenn die Voraussetzungen des 

§ 1 Abs . 1 zutreffen. nach den Bestimmungen des 
� 1 Abs.2 bis 4 durch \-erordnung folgende un
kungsmaßnahmen zur Sichersteiiung der Elektrizi
tätsversorgung vorsehen: 

1. Vorschreibung von Landesyerbrauchskon
tingenten für die Länder (§ 12); 

2. Regelung der Abgabe der \'erfügbaren elektri
schen Energie an die Verbraucher (§ 13); 

3. Eneilung von Anweisungen an ElektrizitätS
versorgungsunternehmungen und Besitzer 
von Eigenanlagen zur Stromerzeugung (§ 14). 

4. Die Festlegung der Betriebsweise sowie von höchstzulqssigen 
Emissionsgrenzwerten fÜr Anlagen zur Erzeugung von elektrischer 

( Energie. 
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§ 11. Zur Durchführung der Lenkungsmaßnah
men gemäß § 10 ist im Rahmen des Bundesministe
riums für Handel, Gewerbe und Industrie ein Bun
deslastverteiler einzurichten, der Mitglied des Vor
standes oder Prokurist der Verbundgesellschaft 
(§ 5 des 2. Verstaatlichungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 81/1947) sein muß. 

§ 12. Verordnungen gemäß § 1 C Z 1 haben die 
Energieversorgung in den einzelnen Ländern zu 
berücksichtigen. 

S 13. Verordnungen gemäß § 10 Z 2 haben vor
zusehen, daß die Regelung der Abgabe der verfüg
baren elektrischen Energie an die Verbraucher 
nach dem Grade der Dringlichkeit erfolgt. Insbe
sondere können Stromverbraucher vorübergehend 
vom Strombezug ausgeschlossen oder im Strombe
zug beschränkt werden. Erforderlichenfalls können 
Stromverbraucher mit einem Monatsverbrauch von 
mehr als 100 000 kWh aus dem landesverbrauchs
kontingent ausgeschieden und ihr Bezug einer 
gesonderten Regelung unterzogen werden. 

§ 11. Zur Durchführung der Lenkungsmaßnahmen gem. § 10 ist im 

Rahmen des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 

ein Bundeslastverteiler einzurichten, der Mitglied des Vor

standes oder Prokuri st der Verbundgesellschaft (§ 5 des 2. Ver

staatlichungsgesetzes, BGBl.Nr. 81/1947) sein muß. Zur Vertre

tung des Bundeslastverteilers sind durch den Bundesminister für 

Handel, Gewerbe und Industrie mindestens drei Stellvertreter zu 

bestellen, die den Bundeslastverteiler in der Reihenfolge ihrer 

Bezeichnung im Verhinderungsfall vertreten. Der. 1. Stellver

treter muß ebenfalls Mitglied deS Vorstandes  oder Prokurist 

der Verbundgesellschaft sein. Die weiteren Stellvertreter müs

sen zumindest Handlungsbev�llmächtigte der Verbundgesellschaft 

sein. 

§ 13.(1) Verordnungen gemä3 § 10 Z. 2 haben vorzusehen, daß 

die Regelung der Abgabe der verfügbaren elektrischen Energie 

an die Verbraucher nach dem Grade der Jringlichkeit erfolgt. 

Insbesondere können Stromverbraucher ohne weiteres Verfahren 

vorübergehend vom Strombezug ausgeschlossen oder im Strombe

zug beschränkt werden. Erforderlichenfalls können Stromver

braucher mit einem Honatsverbrauch von mehr als 100 000 kWh 

aus den Landesverbrauchskontingent ausgeschieden und ihr Be

zug einer gesonderten Regelung unterzogen werden. 

( 2) Gegen Maßnahmen nach Ab s. 1 ist k�in ordentliches 

Rechtsmittel zulässig. 
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§ 14. Verordnungen gemäß § 10 Z 3 haben die 
Erteilung jener Anweisungen an Elektrizitätsver
sorgungsunternehmungen und Besitzer von Eigen
anlagen zur Stromerzeugung vorzusehen, die zur 
Sicherstellung der Versorgung mit elektrischer 
Energie notwendig sind. 

§ 15. (1) Die Durchführung von Lenkungsmaß
nahmen gemäß § 10 hinsichtlich der Landesver
brauchskontingente (§ 10 Z 1 und § 12) obliegt 
dem Landeslastverteiler, der Mitglied des Vorstan
des (der Direktion) oder Prokurist der jeweiligen 
Landesgesellschaft (§ 3 des 2. Verstaatlichungsge
setzes, BGBI. Nr. 8111947) sein muß. Er ist vom 
Landeshauptmann zu bestellen und abzuberufen. 

§ 14a. Verordnungen gem. § 10 Z. 4 sind im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

nur insoweit zu erlassen, als dies zur Sicherstellung der 

Versorgung mit elektrischer Energie erforderlich ist. �uf 

die Vermeidung von gefährlichen Belastungen für die Umwelt 

ist Bedacht zu nehmen. Entgegenstehende Regelungen sind für 
die Dauer der Geltung dieser Verordnungs. nicht anzuwenden. 

SchadenersatzansprUche nach anderen Bestimm��gen bleiben 

durch die Erlassung dieser Verordnungen unberührt. 

§ 15.(2) Zur Vertretung des Landeslastverteilers ist minde

stens ein Stellvertreter zu bestellen, der zumindest Hand

lungsbevollmächtigter der jeweiligen Landesgesel�haft 

sein muß. Für die Bestellung und Abberufung ist Abs. 1 siß�-

gemäß anzuwenden. -

Ir 
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• • (2) Dem Landeslastveneiler obliegt insbesondere 
I. die Veneilung des Landesverbrauchskontin

gentes (Abs. 3); 
2. die Regelung der Abgabe der verfügbaren 

elektrischen Energie an die Verbraucher 
(Abs.4) .  

(3) Bei der Veneilung des Landesverbrauchskon
tingentes ist der Landeslastveneiler an die bundes
einheitliche Veneilungsregelung gebunden, sofern 

sich nicht aus der Stromlage ergibt, daß eine 
Abweichung von der bundeseinheitlichen Regelung 
zu keiner Gefahr emer Überschreitung des Landes
verbrauchskontingentes führen wird. Wird das 
Landesverbrauchskontingent überschritten, so kann 
der Bundeslastveneiler die nötigen Maßnahmen 
mit bindender Wirkung für das betreffende Bun
desland erlassen. Unausgenützte, nicht speicher
bare Energieüberschüsse fließen, solange sie der 
Bundeslastveneiler nicht einer anderen V erwen
dung zufühn, dem Landesverbrauchskontingent 
zu. 

(4) Die Regelung der Abgabe der verfügbaren 
elektrischen Energie an die Verbraucher hat nach 
dem Grade der Dringlichkeit zu erfolgen. Insbe
sondere können Stromverbraucher vorübergehend 
vom Strombezug ausgeschlossen oder im Strombe
zug beschränkt werden. 

(5) Verordnungen des Landeslastveneilers sind 
in den für amtliche Kundmachungen im Lande 
üblicherweise herangezogenen Tageszeitungen 
kundzumachen. 

(3) Dem Landeslastverteiler obliegt insbesondere 

1. die Verteilung des Landesverbrauchskontingentes (Abs. 4 ) ; 

2. die Regelung der Abgabe der verfügearen elektrischen Ener

gie an die Verbraucher (Abs. 5). 

Der bisherige Abs. 3 des § 15 erhält dieBezeichnung � 

§ 15.(5) Die Regelung der Abgabe der verfügbaren elektri

schen Energie an die Verbraucher hat nach dem Grade der 

Dringlichkeit zu erfolgen. Insbesondere können Stromver

braucher ohne weiteres Verfahren vorübergehend vom Strombe

zug ausgeschlossen , oder im Strombezug beschränkt werden. 

Gegen diese Maßnahmen ist kein ordentliches Rechtsmittel 

zulissig. 

Der bisherige Abs. 5 des § 15 erhält die Bezeichnung 11611• 
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S 16. (1) Für die entgegen Beschrä.nkungsmaß
nahmen für den Stromverbrauch mehrverbrauchte 
elektrische Energie haben die Elektrizitltsversor
gungsunternehmungen Mehrverbrauchsgebühren 
zum Strompreis einzuheben. 

(2) Die Höhe der Mehrverbrauchsgebühren ist 
durch Verordnung des BundesminiSters für Han
del, Gewerbe und Industrie gemäß § 10 unter 
Bedachtnahme auf die Höhe des unzulässigen 
Mehrverbrauches gestaffelt festzulegen. Sie darf je 
Kilowattstunde das Zehnfache des jeweils für den 
betreffenden Abnehmer geltenden Kilowattstun
denpreises nicht übersteigen. Die eingehobenen 
Mehrverbrauchsgebühren verbleiben den Elektrizi
tätsversorgungsunternehmungen und sind zur 
Bedeckung der Kosten der Lenkungsmaßnahmen 
zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung zu ver
wenden. 

(3) Zur Vermeidung wirtSchaftlicher und sozia
ler Härtefälle kann der Landeslastverteiler auf bin
nen zwei Wochen einzubringenden Antrag die 
Mehrverbrauchsgebühren durch Bescheid ermäßi
gen. Bei Verbrauchern, deren Verbrauch durch den 
Bundeslastverteiler einer gesonderten Regelung 
unterzogen wird, steht diese Befugnis dem Bundes
lastverteiler zu. 

S 17. (1) Die Kosten des Bundeslastverteilers hat 
die Verbundgesellschaft, die Kosten des Landes
lastverteilers hat die jeweilige Landesgesellschaft zu 
tragen. 

(2) Dem Bundeslastverteiler stehen für die Aus
übung dieser Funktion die personellen und sachli
chen Mittel der Verbundgesellschaft, dem Landes
lastverteiler stehen für die Ausübung dieser Funk-
tion die personellen und sachlichen Mittel der 
jeweiligen Landesgesellschaft zur Verfügung. 

� 11 
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• S 18" (1) Die Regelungen der auf Grund der 
§§ 12 bis 17 ergangenen Verordnungen und 
Bescheide, die Regelungen der auf Grund dieser 
Verordnungen ergangenen Bescheide und die 
Regelung der Mehrverbrauchsgebühren (§ 16) gel
ten als Bestandteil der allgemeinen und besonderen 
Stromabgabebedingungen und der Stromliefe
rungsverträge. 

(2) Kann ein Vertrag wegen Maßnahmen, die 
auf Grund der §§ 10 bis 15 getroffen wurden� nicht 
oder nicht gehörig erfüllt werden, so entStehen 
keine Schadenersatzansprüche gegen den Schuld
ner. Die Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 20/1949, in der jeweils geltenden Fas
sung, werden hiedurch nicht berührt. 

S 19. Soweit es zur SichersteIlung der Elektrizi
tätsversorgung erforderlich ist, sind Erzeuger, Ver
braucher und Wiederverkäufer von elektrischer 
Energie zur Auskunftserteilung an den Bundeslast
verteiler und in dessen Wirkungsbereich an den 
Landeslastverteiler verpflichtet. 

4. Beirite 

S 20. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie sowie zur Vorbe
reitung und Begutachtung von Maßnahmen gemä.ß 
den §§ 3 bis 9 wird beim Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie ein Beirat errichtet 
(Energielenkungsbeirat). Er ist insbesondere vor 
Erlassung einer Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 3 anzuhören. 

(1) Die Receluncen \.IJlG. Maßnahan auf Grunä .. er §§ 12 bis 17 -
sowie die Relelunl .. er MehrverbraucA.I.bUaren (§ 16) lelten 
�s Bestaa.teil aer alle •• einen UDä besonäeren Stro.abcabe
beaincunlen uni der S troalie! erualsverträee. U 
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L_ .. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzugehö-
ren: 

1. zwei Venreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Venreter des Bundeskanzleramtes, der Bun
desministerien für Auswänige Angelegenhei
ten, für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesverteidigung, für Land- und Forst
wirtschaft, für soziale Verwaltung und für 
Verkehr; 

2. je zwei Venreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidente"nkon
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs, des Österreichischen Arbeiterkammer
tages und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes; 

3. der Bundeslastverteiler ; 
4. je ein Venreter der Länder; 
5. je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl

wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgaswirt
schaft und der Kohlenwirtschaft; 

6. ein Venreter des Verbandes der Elektrizitäts
werke Österreichs. 

S 21. (l) Zur Beratung des Bundesministers Wr 
Handel, Gewerbe und Industrie sowie zur Vorbe
reitung und Begutachtung von Maßnahmen gemäß 
den §§ 10 bis 19 wird beim Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie ein Beirat errichtet 
(Lastveneilungsbeirat). Er ist insbesondere vor 
Erlassung einer Verordnung gemäß § 2 Abs. I und 
§ 10 anzuhören. 
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• 

• (2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzugehö
ren: 

1 � zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Venreter des Bundeskanzleramtes, der Bun
desministerien für Auswänige Angelegenhei
ten, . für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesverteidigung, für Land- und Forst
wirtSchaft, für soziale Verwaltung und für 
Verkehr; 

2. je zwei Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen WirtSchaft, der Präsidentenkoft
ferenz der LandwirtSchaftskammern Öster
reichs, des Österreichischen Arbeiterkammer
tages und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes; 

3. der Bundeslastveneiler; 
4. die Landeslastverteiler; 
5. je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl

wirtSchaft, des Erdölhandels, der Erdgaswin
schaft und der KohlenwirtSchaft; 

6. vier Venreter des Verbandes der Elektrizitäts
werke Österreichs sowie ein Vertreter des 
Österreich ischen Energiekonsumentenverban
des. 

S 22. Die Mitglieder der Beiräte sind vom Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie zu 
bestellen. Die im § 20 Abs. 2 Z 2, 4 und 6 und im 
§ 21 Abs. 2 Z 2 und 6 genannten Mitglieder sind 
auf Vorschlag der entsendenden Stelle, die im § 20 
Abs. 2 Z 5 und im § 21 Abs. 2 Z 5 genannten Mit
glieder sind auf Vorschlag der Bundeskammer der 
gewerblichen WirtSchaft zu bestellen. 

S 23. (1) Den Vorsitz im Beirat gemäß § 20 fühn 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, der sich durch einen Beamten seines 
Ministeriums vertreten lassen kann. Den V 6fS1fz im 
Beirat gemäß § 21 fühn der Bundeslastveneiler. 
Die Geschäfte der Beiräte sind vom Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie zu führen. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit der Beiräte ist die 
ordnungsgemäß erfolgte Einladung aller Mitglieder 
des Beirates und die Anwesenheit von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder erforderlich. Ist zu 
Beginn einer Sitzung die erforderliche Zahl der 
Mitglieder nicht anwesend, so haben die Beiräte 
eine Stunde nach dem in der Einladung genannten 
Termin neuerlich zusammenzutreten und die 
Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder zu behandeln. 

3. der Bundeslastverteiler und ein Stellvertreter; 55/M
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(3 ) Die Anhörung der Beiräte kann bei Gefahr 
im Verzug entfallen. Die Beiräte sind j ed och nach
träglich unverzüglich mit der Angelegenheit zu 
befassen. Im Falle des § 21 ist jedenfalls der Bun
deslastveneiler, in seinem Wirkungsbereich der 
Landeslastveneiler zu hören . 

§ 24. Die Beiräte haben ihre Geschäftsordnungen 
mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die 
Geschäftsordnungen haben unter Bedachmahme 
auf die § §  20 bis 23 die Tätigkeit der Beiräte mög
lichst zweckmäßig zu regeln. Sie bedürfen der 
Genehmigung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie, die zu eneilen ist, wenn sie 
dieser Voraussetzung entsprechen. 

§ 25. Die Mitglieder der Beiräte dürfen Amts- , 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in 
d ieser Eigenschaft anvertraut wurden oder z ugäng
lich geworden sind, während der Dauer ihrer 
Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion 
nicht offenbaren oder verwerten. Sie sind, soweit 
sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie auf die 
gewissenhafte Erfül lung ihrer Obliegenheiten zu 
verpfl ichten. 

S 26. (1) Zur Ber.tung des Landeslastverteilers 
(§ 15 Abs. 1) wird bei diesem ein Beirat errichtet. 
Ihm haben als Mitglieder anzugehören : 

1 .  je ein Vertreter der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Landwin
schaftskammer, der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes; 

2. höchstens zehn Fachleute aus dem Gebiet der 
ElektrizitätsWirtschaft des betreffenden Lan
des; 

3. zwei Beamte des AmteS der Landesregierung. 

(2) Die Mitglieder des Beirates sind vom Landes
hauptmann zu bestellen. Die im Abs. 1 Z 1 genann
ten Mitglieder sind auf Vorschlag der entsenden
den Stelle zu bestellen . Die Zusammensetzung und 
Veränderungen in der Zusammensetzung sind dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indusu:ie 
mitzuteilen. 

(3) Den Vorsitz im Beirat fühn der Landeslast
veneiler. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 25 dieses 
Bundesgesetzes sinngemäß. 

•• 

4. ein Stellvertreter des Landeslastverteilers .  
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• 1 5. S�stiaun�gen 

§ 27. (1) Eine Verwaltungsübenretung, die von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu 15 0 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer 

1 .  vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote und 
Verbote von gemäß den §§ 3 und 1 0  erlasse
nen Verordnungen oder von auf Grund dieser 
Verordnungen erlassenen Bescheiden nicht 
befolgt, sofern die Tat nicht nach § 28 oder 
§ 29 zu bestrafen ist; 

2. vorsätzlich die Durchführung von Geboten 
und Verboten gemäß Z I erschwert oder 
unmöglich macht. 

(2) Bei der Bemessung der Strafe ist die durch 
die strafbare Handlung verursachte Beeinträchti
gung der Energieversorgung zu berücksichtigen. 

§ 28. Eine Verwaltungsübenretung, die von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
3 0  000 S zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung über 
ein Benützungsverbot (§ 6 Abs. 1 Z 1) oder 
über die Kennzeichnung (§ 6 Abs. 4) zuwider
handelt, eine Ausnahme vom Verbot fälsch
lich behauptet oder durch unrichtige Angaben 
erschleicht; 

2. einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung über 
Meldepflichten (§ 7 Abs. 1) zuwiderhandelt 
oder Auskünfte gemäß § 7 Abs. 2 und § 19  
nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder 
unvollständig erstattet; 

3 .  vorsätzlich der Verpflichtung, die Überprü
fungen und Einsichtnahmen gemäß § 7 Abs. 2 
zu dulden, zuwiderhandelt. 

§ 29. Eine Verwaltungsübenretung, die von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1 0  000 S zu bestrafen ist, begeht, wer eine gemäß 
� , verordnete Geschwindigkeitsbeschränkung (§ 6 
.'\1".  1 Z 2) erheblich überschreitet. 

2 .  yorsätz11ch oaer &r0b fahrlä ss1, Leakualsaaßnaha •• le •• 
den §§ 1 3  un� 1 5  �cht befol,t ; 

3 .  vorsä tzlich die Durchf ührung von Geboten oder Ver

boten gemäß Z. 1 oder Ma3nahmen gemäß Z .  2 erschwert 

oder unmöglich macht. 
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S 30. (1) Wird die strafbare Handlung gemlß 
§ 27 dadurch begründet, daß der Titer entgegen 
den verordneten Beschrinkungsmaßnahmen für 
den Stromverbrauch Energie verbraucht, so ist er 
nicht zu bestrafen, wenn er eine Mehrverbrauchs
gebühr gemäß § 16  bezahlt. 

(2) Unbeschadet einer Bestrafung gemlß S 27 
oder der Bezahlung einer Mehrverbrauchsgebühr 
gemäß § 1 6, kann die gemlß S 1 1  oder S 1 5  zustln
dige Behörde einen Stromverbraucher entspre
chend dem Ausmaß des unzullssigen Mehrverbrau
ches vom Strombezug ausschließen. 

S 31.  Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn eine in den §§ 27 bis 29 bezeichnete Tat 
den Tatbestand einer in die ZUstindigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

S 32. Soweit die strafbare Handlung nicht nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, gilt die Strafbestimmung des S 1 22 des 
Strafgesetzbuches auch für die Offenbarung eines 
Amtsgeheimnisses durch die nach den §§ 25 und 26 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen. 

S 33. ( 1) Die Bundesgendarmerie hat als Hilfsor
gan der Bezirksverwaltungsbehörden an der Voll-
ziehung des § 28 Z 1 und des § 29 durch 

. 

1 .  Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
, Verwaltungsüberuetungen; 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind; 

3. Anwendung körperlichen Zwangs, soweit er 
gesetzlich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 

(2) Die Bundespolizeibehörden haben die von 
ihren Organen dienstlich wahrgenommenen Ver
waltungsübertretungen gemäß § 28 Z 1 und § 29 
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzu
zeigen. 

, Il 
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JI C) 6. Scbluß- und Überpopbestiaununp 
S 34. Dieses Bundesgesetz tritt am 1 .  Juli 1982 in 

Kraft und am 30. Juni 1 984 außer Kraft. 

S 35. Soweit die Verordnung des Bundesmini
sters für Handel, Gewerbe und Industrie vom 
23. Juni 1 975, BGBI. Nr. 362, betreffend die 
Durchführung statistischer Erhebungen ober die 
Elektrizitltswirtschaft, auf Grund des Lastvenei
lungsgesetzes 1952, BGBI. Nr. 207, erlassen wurde, 
bleibt sie als Bundesgesetz weiter in Kraft, bis ihren 
Gegenstand regelnde Bestimmungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes in Wuksamkeit getreten 
sind. 

Artikel III 

(1)  Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bundes
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bun
desgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 und 2 die Bundesre
gierung; 

2. hinsichtlich des § 33 der Bundesminister für 
Inneres; 

3. hinsichtlich des § 8 vierter bis siebenter Satz, 
des S 1 8  und des S 32 der Bundesminister für 
Justiz; 

4. hinsichtlich des § 6 Abs. 5 der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein
vernehmen mit den Bundesministern für Lan
desverteidigung und für Verkehr sowie nach 
Maßgabe dieser Bestimmung auch dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft; 

5. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der . 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Verkehr; 

6. im übrigen der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

I. § 34 tritt 8.l'1 tU.e S telle ••• Datuas " 30 .  Juni. 1984" ..... 
Datua " 30 .  Juni 1986" . 

" 6. hinsichtlich der §§ 1 0  Z. 4 und 1 4a der Bundesminister 

fUr Handel , Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz; "  

Die bisherige Z. 6 des A rt. 111 Abs. 2 erhält die Bezeich

nung "7" . 
--. 

j C-. 
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